
380 Udo Reifner 
Die Zerstörung der freien Advokatur 
im N ationalsozialismus~:-

1 . Anwälte zwischen Widerstand und Anpassung im NS-Slaal 

Die deutsche Anwalrschaft ist wie kaum eine zweite Berufsgruppe in Deutschland 
Opfer nationalsozialistischen Terrors geworden.' 4400 Rechtsanwälte, d . h . mehr als 
cin Fünfte! der Anwalrschaft wurde mit Berufsverbot belegt, ins Exil getrieben, 

verschleppt oder ermordet. Die Rolle des Verteidigers wurde in ihr direktes Gegen­

tcil verkehrt. An die Stelle des Strafverteidigers, der mit dem Verfahrensrecht, den 

Waffen der Revision und der Unschuldsvermutung gerüstet den Angeklagten vor 

der Allmacht des Staates zu schützen ha!!e, (rat der deutsche Rechlswahrer, ohne 

Revisions- und Berufungsmöglichkeit vor den Sondergerichten und ohne Beweisan­
trags- und Beweisführungsrecht vor den Strafgerichten insgesamt, abgeschnitten 

vom Mandanten und in Prozessen gegen politisch Mißliebige sogar auch ohne Ein­
sicht in die Anklageschrift. Haue er nicht, wie beim Volksgerichtshof, gar die Rolle. 

Todesurteile zu beantragen, so war er bestenfalls der Fürsprecher, der das Urteil dem 

Angeklagten verständl ich zu machen hatte und das Gnadengesuch formulierte. 

Standespolitisch wurden die Strukturen erheblich geändert. Das Führerprinzip und 

die neue Reichsrechrsanwaltskammer lösten das Kollegialprinzip ab, die Ehrenge­

richtsbarkeit geriet in die Hände der Partei und sanktionierte 2. . B. die Verweigerung 
des .deutschen Grußes <, sraarsabträgliche Äußerungen und das Versäumen der Wahl. 

Aus dem deutschen Anwaltsverein wurde 19>3 die Fachgruppe Rechtsanwälte im 
Bund Nationalsozialistischer Dcucscher Juristen, spärer umbenannr in den NS­
RechL~wahrerbund. 

Gerade diese Umwandlung zeigt aber auch, daß die deutsche Anwaltschaft nicht nur 

Erleidender, sondern auch Handelnder war, wenn man die freiwilligen Gleichschal­

tungsbemühungen in den einzelnen Verbiinden bis hin zum Vorstand des DA V 

verfolgt . Verwirrender noch wird die E inschätzung bestimmter berufspolitiseher 

Entwicklungen aus dieser Zeit. Das Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz VOn 19H ist 

heute noch in Kraft und von der Rechtsprechung als Schutzgesetz für den Anwalts­
stand angesehen. Ebenfalls beibehalten wurde eine Zentrale der Anwaltskammern in 

der Bundesrechrsanwaltskammcr, die damit die 1933 durch Notverordnung einge­

führte Reichsrechcsanwaltskammer fonsetzt. 

, Ocr Auls.>lZ Helh Vorüberlrgungen iur ~ [n Buch >um gl~ich~n Th~m. d,r. An dem Buch, auf dcss~n 
M'leri~1 der AulH'l zurückgreift. arbeiten slud. jur. Raimund Körner. Anne v. Alvcn-Döring u .•. mit. 
Ich bil,e, mIr für wei'ere Arb. i,en >um Thema , Anw.lts"h,h 'm N"ion.l,ol i. lj.mu, ,, l3ench,. von 
Zeilzeugen mi'7.utcilen. 

I Ostler, Rcch« .,.,w ;;.ltc in d~r NS·Zei,. AnwBI. 8). \0 {(. ; ders. Die deuuoh,·n R~c h":1l1w:;hc ,871-197', 
' 971, S, "I'-}O); H e,nrich, IQQ Jahre }l.cch13anw.l"k,ntm.r Münc.hen, München 1979, S. 103- '7'; für 
die S" afver"jd ij\ung: Oll~ndorf. Die Strlfvcncidigung im Drittt n Rt,ich, Der S,nk-..,cidiger 198), 
S, llO 11. ; GÜmo"·, Todlicher AII I.g - Strafvcncidiger im Drillen R.,ich, '98 1. 
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Auch gegenüber der Rcichsrechrsanwaltsordnung von [9}6 besteht ein ambivalentes 

Verhältnis, wenn man darin angebliche anwaltspolitische forrsehritte sieht oder 

zumindest darauf verweist. daß die Vorarbeiten hierfür bis in die Weimarer Zeit 

z.urückgingen . 

Bildete die Anwaltschaft ein Element des Widerstandes. übernahm sie die Rolle der 

Mitläufer oder gehörte sie gar. wie die N~men Freisler. Frank und Kallcnbrunner 

nahelegen, zu den Führern des TerrolTegimes? Hat sie ihre Aufgabe technisch forr­
entwickelt oder ist ihre Rolle politisch zerstört worden? 

Die bisher hierzu in der Literatur gegebenen Antworten befriedigen nicht. Bei 

Giistrow' heißI es: 

"Der Kreis wirklich überzeugter Narionalsozialisten war verhältnismäßig klein, 

auch wenn sich nach '933 viele Anwälte aus Opporrunismus, Bequemlichkeit. Exi­

stenzsorgc und Karrierclust das Parteibuch besorgt hanen oder in Paneigliederun­

gen eingetreten waren .« Er unterscheidet die .. Heißen «, »Lauwannen~ und die. Kal­

ten .. Anwälte im NS-Rechtssystem. Seine Erinnerungen setzen auf die Einzelper­

sönlichkeic, ihren Charakter, ihre Moral. wenngleich er mir dem Begriff der »Exi­

stenzsorgeot auch anwaltsspezifische Strukturen anspricht. Für Ostler) »erlag der 

deutsche Anwalt in geringerem Maße als seine juristischen Kollegen der anderen 

Berufssparten der Infizientng durch den nation:tlsozialistischen Ungeist .« *Feigheit « 
\1fld .. Mut«, »aufrechte unabhängige und unerschütterliche Haltung . sind aber auch 

bei ihm die cntscheidenden individuellen Kriterien für das Verhältnis zum NS­

Regime. wobei er auch auf die »Glücks/age des Standes« hinweist, als .. freier Beruf" 

nicht so sehr staatlicher Einflußnahme zu unterliegen wie die Richter. 

Heinrich·' geht in der von B~der übernommenen Gesamteinschätzung darüber hin­

aus: ., Er (der Rechtsanwalt. U. R .) galt als liberalistisch. wenn er die Interessen der 
Einzclpersönlichkeit vertrat. als gemeinschaftsfeindlich , wenn er nicht tat. was die 

Partei und ihre Amtswalter wollten . Innerhalb der Juristenschaft war er ein Element 

des Widerstands gegen Liebedienerei und Selbstaufgabe.«5 

-z . Freier Advokat oder Rechtsdiener - ZM Konzeption einer 
Anwaltsgeschichtsschreibung 

fn der bisher dominierenden Geschichtsschreibung zum Anwahsberuf vermische 

sich eine strukturell orienriene Analyse mit personalistischcn Ansätzen, bei denen 
nicht der Beruf des Anwalts an sich, sondern die Persönlichkeit, sein Verantwor­
tungsbewußtseio, sein Anstand und gar seine »vaterländische Gesinnung,, 6 Garant 

für seine Widerstandshallung gewesen sein soll. 

Die historische Betrachtung kann sich dann auf das Eniihlen individueller Geschich­

ten beschränken. aus denen die Anwaltschaft wenig für ihren Beruf, aber viel für ihre 

innere Einstellung lernen kann. Es können dann sogar gegensätzliche Lehren gezo­

gen werden, wenn die einen die absolute Freiheit des Berufs als demokratisches 
fundament fordern, während andere sittliche und moralische Auslese fordern, um 

Anwalts~persönlichkeiten"" zu gewährleisten. 

Gerade der Nationalsozialismus könnte in seiner kompromißlosen Vernichtung aller 

1 Gusuow, Tödlich<"r AJh~g, Srr.lv~rt~idi gcr im Dritten Reich • • ,8 •• S. "I. 
J Rechl$.nwölle in der NS-Zeir, AnwBI. ~) , S?· 
4 Heinrich, a. ~. O. 
S A. 3 . 0 .• S. 16S. 
6 Vgl. Ost!cr, 3 . ~. o. 
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Grundlagen der Demokratie Aufschluß darüber geben. welche Bedeutung Wider­
srandspotenual hat. weil der Gegner der Demokratie sie häufig besser kenne als ihr 

Anhänger. 
Die differenzierte Anwaltspolitik des NS-Staates ist daher nicht Ausdruck von 

Unentschlossenheit und Planlosigkeit. sondern Indikator dafür. daß im "deutschen 

Rechtsanwalt« auch andere Elemente enthalten waren als die von einer »freien 

Advokatur~ erfordereen. Diese Elemente mögen es gewesen sein, an die autoritäre 

Regelungen anknüpfen konnten. 
Dies erschließt sich jedoch nur demjenigen, der dtls Bild der ,,(reien Advokatur«' als 

Grundlage des demokratischen Rechtssta:1tes crfaßt und aus dem bis heute schillern­
den Leitbild des »Rechtsanwalts« herausgearbeitet haL Die Geschichtsschreibung ist 

damit untrennbar mit der Analyse des Anwaltsbildes heute verknüpk 
Die besondere Schwäche der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland ist bereits 

begrifflich sichtbar. weil die "freie Advokatur- sich bis heute hinter einer speziell 
deutschen Ideologie der Verknüpfung von Privatinteresse und GemeinwoW ver­

birgL 
Während in den Nachbarländern nach wie vor Anwälte als .Advokaten«. d. h. als 

die zur Verteidigung der Rechte »Herbeigerufenen" (lat.: advocatus. solJicitare) 
bezeichnet werden.7" verloren die deutschen Advokaten diesen Titel [79! durch die 

Preußenkönige, Sie wurden zu beamteten Assistenz- oder Justizräten degradierr, 
später wegen ihrer Zulassung zum Gericht (= Recht) als Rechtsanwalte bezeichner.3 

Der Advokatenbegriff wurde zum Schimpfnamen (vgL .Winkeladvokat .. ), und aus 

dem RechLSanwalt wurde der Anwalr des Rechts. der dem Rechte dient und nicht 

den Interessen des Mandanten. Die Nationalsozialisten em3nnren ihn zum Mitglied 

des Standes der I>Rechtswahrer~. in dem er ein Organ der Rechtspflege sei. wie es 

bereits das Reichsgericht !9lj festgestellt hatte, als es einen KPD-Anwalt vom Pro­
zeß ausschloß.9 

Die Bundesrechtsanwaltsordnung hat dieser Bezeichnung in § \ ein Denkmal 

gesetzt. Der deutsche Advok3t ist ein Organ der Rechtspflege. um deren geordneten 

Gang zu gewährleisten. Gleichzeitig erfüllt er aber seine Aufgabe, wie § 2 BRAO 
feststellt, freiberuflich. Er ist ein freier Advokat in »amtsähnlicher Stellung«. so das 

Bundesverfassungsgericht. 10 Als Pflichtveneidiger vor Gericht soll er sich nicht auf 
seine Berufsausübungsfreiheit berufen können. 11 

Der deutsche Rechtsanwah bleib! im wesentlichen z.ugelassen: Zugelassen zum 

Beruf durch Justizbehorde (und AnwalLSkammer) oder, nach ebrengerichtlichen 

Verfahren, durch den Bundesgerichtshof. zugelassen zu einem Gericht durch den 

Gerichtspräsidenten. wgelassen zu einem Verfahren durch den Richter. Während in 
anderen Staaten die freie Advokatur erkämpft und durchgesetzt wurde. wurde sie in 

Deutschland mehr oder weniger »zugelassen". Mal durften bürgerliche Demokraten 

nicht in den Beruf (in Preußen z. B. Theodor Storm), meistens war den Juden der 

Beruf versperrt (bis 1860 und von 1933 bis 1945) und häufig waren Kommunisten 

ausgeschlossen (in Preußen vor 1878, solange sie den Status öffentlicher Bediensteter 

hatten; behindert in der Weimarer Zeit und in dea joer Jahren; gesetz.lich ausge­

schlossen von 1933 bis 1945)' 

7 Vgl. duu vor .Uern Gneis<, Freie Advok.atur. Die erste Forderung aller Jlwjzrdorm in Preußen. 
1867. 

7' F,"nz.: avoc>!; il,L: advocllus; holl.: .dVOC,Ul; mgl.: ,oBieilor. 
8 Vgl. Weißle,. Geschic.h .. der Rechl'-1nw.h.sch.Jt. '967, Neudruck der Ausgabe von '905, S. 4" (I. 

9 RG JW 26. '757. 
10 NJW 83. '536. 
" So ßVerfG NJW 7h '0'5· 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-380 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:10:51. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-380


Während in England die Advokaten den Staat zwangen, zunächst bei seiner eigenen 

Interessenvercretung im Strafrecht auf dit' Advokaten als »Staats-~anwälte zurück­

zugreifen und dann auch die Ricluer aus dem Stande der freien Advokaten auszu­
wählen, blieb in Deutschland in Ausbildung und Prozeß der Richter das Vorbild und 

der Aufseher über den Anwalt. 

Der Begriff der »(reien Advokatur« hat im Gesetz keinen Plarz gefunden . Er wird 

un:l.Ureichend venreten durch den »freien Beruf" in § 1 BRAO, der nur seinen sozio­

ökonomischen. nicht jedoch seinen politischen Inhalt repräsentiert. 

Damit fehlt aber bereits d.1.S zentrale analytische Instrumentarium, um die differen­

zieree Herangehensweise der Nationalsozialisten an die deutschen Rechtsanwälte als 

effiziente und erfolgreiche Strategie zu verstehen. bei der man am Rechtsanwalt, am 

Organ der Rechtspflege und an der freiberuflichen Tätigkeit festhielt, Disziplin und 

Idealismus einforderte. gleichzeitig aber alle politischen liberalen Elemente in der 

Anwaltschaft sowohl personell als auch strukturell vernichtete. 

Der deutsche Faschismus zielte auf den politischen Liberalismus, dem man die 

Schuld danm gab. daß die Arbeiterbewegung eine solche Bedeutung erlangen 

konnte, daß die Grundlagen kapitalisrischer Herrschaft sowohl ökonomisch als auch 

politisch bedroht werden konnten ." 

Die freie Advokatur als liberale Speerspieze der bürgerlichen Demokratie im auto­
ritären Rechtssystem mußte damit das wichtigSTe Angriffsziel in der Anwaltschaft 

sell1. 

Wenn die Nazi-Propaganda die von ihr gewollte Ausrottung der liberalen Restbe­

stände der freien Advokatur mit einer Politik gegen die -Geldgier der Advokaten~, 

für eine »staatliche Fürsorge in finanzieller Not« und für eine ,Entjudung der 

Anwaltschaft« verband. so steckt historisch darin mehr Wahrheit als eine persona­

listische Geschichtsschreibung hervorbringen kann . 1m folgenden soll die Funktion 
des Geldes und die Rolle der »Juden frage « für die Legitim:\tion der Zerstörung der 

freien Advokawr in Deutschland angedeutet werden. 

J . Freie Advokatur und Geld 

Die private Bezahlung durch den Bürger hatte den Advokaten einst vom Staat befreit 
und zum Vertreter der Bürgerrechte und der Demokratie gemacht'). Sie hane ihn 

aber auch in die Arme der Reichen getrieben und dem Volk entfremdet. 

a) .Der geldgierige Advokat. - Ideologischer Hebel zur Umgestaltung des 
Anwaltsleitbilde, 

Der »geldgierige Advokat« war ein populäres Zerrbild nicht nur des Kleinbürger­

tums. sondern auch in der Arbeiterbewegung, die im Anwaltsstand keine Möglich­
keit sah.. ihre Intcressen vertreten zu sehen,14 weil der Anwalt für den Arbeiter zu 
teuer war. 

!l Vgl. dazu Reifn.r, IruulU,ionen d« laschinischt:n Rech"'ystem5 in: dc .... (Hg.), Das Recb, dos 
Unrechtss,a.ue" '98,. S. 76 If.; Wlh,ner, Faschi.mus und Arbeitsrt<:ht, in: Reifncr (Hg.) a . • . 0 ., 
s. 90 11.; Rc;lnu, Justiz und Faschismus. in ReifneriSonnen (Hg.), Strafjusuz und Polizei im Drincr> 
Reich , 198}; Mason, SoziaipoLuk im Dritten R~tch, '978. 

I} V,l. schon dazu Feuchtwanger, Dte Freien ae(1Jle, '911, S. 165 f. 
'4 Ausführlich hi~rub<:r h~bc ich in Bl..nkcnburglReifner, Rechtsberl!ung - Rechuproble01< durch sou.tc 

Definiuon. '981. S. ,6) U. berich.C1. 
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Beide Krjtikansät"le unterscheiden sich jedoch ganz grundlegend. Die Arbeiterbewe­
gung begrüßte gerade die politische Dimension der freien Advokatur, da ihre Inter­
essen 2U Rechten rransformiert in einem fairen Verfahren ins Rechtssystem integriert 
werden mußten und gleiches Recht auch als Schutzschild gegenüber staatlicher Will­
kür zur Unterdrückung kollektiver Aktionen notwendig war. 
Allein schon die Tatsache, daß die Arbeiterbewegung sich in Ferdinand LasalJe. Karl 
Liebknecht und Paul Levi Anwälte zu ihren Führern auserkor. macht deUtlich, daß 
das Wort vom "geldgierigen Advokaten~ eine ökonomisch verkürzte Sicht der Rolle 
der Anwaltschaft implizierte. II Entsprechend organisieree die KPD auch in ihrer 
Massenorganisation "Rote Hilfe« ein ökonomisches Versicherungssystem. das die 
Beschäftigung von r r 3 Rechtsanwälten für die Arbeiterbewegung garantierte. Die 
Gewerkschaften hatten neben ihrem System der Arbeicersekretäre im Syndicus­
Anwalt ebenfalls ein kollektives Staals- und gegnerfreies Finanzierungssystem 

geschaffen. 
Gerade diese Systeme wurden von den Nationalsozialisten (unter dem Beifall einer 
kurzsichtigen Anwaltschaft) soforl zerstört. 
Mit der formel von der .. Geldgier« sollte auf der Rechten die Beziehung des Anwalts 

zu seinem Mandanten gelöst werden. damit er vom Anwalt der Rechte des Bürgers 
zum Anwalt des Rechts des Staates werde. Deshalb erscheint in all dieser Kritik, ob 
sie nun von der Richterschaft Anfang des JahrhundertS geäußerr wurde. ,6 oder ob sie 
die Nazi-Kampfschrifc »Der Stürmer« artikulierte oder ob die -gelehrte» J urispro­
denz sie in wohlgesetzten Gedanken konstruierte, als Alternative des geldgierigen 
Advokaten immer das sraatstreue Organ der Rechtspflege. ') Er ist der Kooperations­
partner des Richters, der völkisch gesinnte Kamerad oder der wahrheitsliebende 
Betreuer und Ermahner des Mandanten, und zwar dort 3m stärksten artikuliert. wo 
der Staat sich prinzipiell in Frage gestellt sieht und. wie im Straf- und Arbeitsrecht. 
gegen Staats- und Systemfeinde die Gerichte mobilisiert. 
Der ideologische Dauerangriff gegen die freie Advokatur wurde nicht nur mit Hilfe 

des Geldthemas. sondern auch auf andere Weise gefühn. Mit der beinah traditionel­
len Identifikarion der Geldgier mit der jüdischen Mcnralitäl'S konnte man alle Libe­
ralität und damit auch die freie Advokatur rassistisch bekämpfen, um über den 
»jüdischen We\tbolschewismus,,- den ideologischen Zirkel zu schließen. Antisemitis­
mus war damit vor allem auch eine Politik des reaktionären Anti-Liberalismus. 
Die Dauerhetze im ),S(ürmer~ gegen die »jüdischen Advokalen~ war ein solcher 
rassistisch verschärfter Anti-Liberalismus: "Wenn er hundertmal weiß, daß der Pro­
zeß verloren iSI, macht er den Klienten mir seinem jüdischen Wortschwall so besof­

fen, daß dieser von dem Erfolg überzeugt ist und einen beträchtlichen Vorschuß 
leistet.. Auf der anderen Seite werden freisprechende Uneile der Gerichte mit ihrer 

~ Verjudung« begründet. n Eine solche jüdische Sauwiruchaft sollte man gar nichr für 
möglich halten.« '? 

Das "Jüdische« bestehe zum Leidwesen des ~Stürmers« nicht in der Erfolgslosigkeit 
jüdischer RechtSanwälce, sondern darin, daß er die »vom gesunden Volksempfinden 

rs locwenfcld, Bemerkungen zur Di,kussen uber dir R"dnsverlretung und Anwaltsch,h, Die Ju,,;z 
Bd. VII, 5. 446 Ir., gegen d:.s Miß"emandnis b.i Heindl, RedllS\'mre,ung und Anw.hsch.f. , Die Ju«iz 
Bd. VII J, S. J 39 fl.; zur Diskussion ~uc" Ostler. Die dcu<.Schen R""hu,nwJ!rc, •. , . 0 .. 5. 110 f.; Levin. 
Rtc"'svertretung und Anw.hscbit (eine Erwiderung), Die Jus,iz ßd. VII. S. )SJ fr. 

,6 VgL dazu Ostler, D,e deuuchcn Rcchtsanwiltc, a. a. O. S. 129 ff.; f-eucht ...... ngcr. D'e! freien Berufe, 

'9", S. III f. 
'7 Auf einen sehr prinzipiellen und einfachen Nenner gebnch, in dem Anikd , Rcch .. w.hrcr oder bezahl­

tU Kuli~ . Das Schwarzt Korp. (Zeitung der 5S) v. f. 8. '9H, S. 6/FoIgc JI. 
1& So <ehon Weißlc.r, Geschichte dcr Rcch,s.nw,ltsch,{" ('9°1) '967, S. 60). 

'9 .F.JJ des Ofeniuden G.ssenil.im,,·' , in Dcr Stürmer Nr. 19 "om M.i '93). S. 1. 
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verlangten Urteile" mit dem Recht zu verhindern sucht. "In unseren Gerichtshäu­
sem (ist) nicht mehr die vergeltende Gerechtigkeit. sondern der leblose blöde Para­
graph bescimmend. der dem Juden als Werkzeug dicnl..'o Man wünscht sich .cine 
Revolution. die auch einmal mit dem jüdisch-römischen Paragraphenwust aufräumt 
und die an seine Stelle setzt das heilige deucsche Recht.« 21 

Die Inanspruchnahme von Verfahrensrechten im Strafprozeß, die sich vor allem auf 
die liberale Unschuldsvennutung gründen. wird vom .. Stürmer« so beschrieben: 
»Mit jedem Raffinement werden ihm (dem Richter, U. R.) Steine in den Wcg gelegt, 
über die er stolpern soll. Nichts wird unversucht gelassen, ihn unrcr geschickter 
Spekulation auf menschliche Schwächen zu irgendeiner kleinen Dummheit zu ver­
leiten. Wenn dem Juden dies gelungen ist, dann wird der Richccr ... dem jüdischen 
Willen gefügig gemacht.,," So findet es der »Stürmer« auch unglaublich, daß ein 
("arischer,,) Anwalt vor Gericht von der. Unschuld. und von seinem Mandanten 
spricht, stau von ,.Nationalsozialismus und Führer!«') 

Was im »Stürmer. auf eine primitive Weise geschah, klang bei Ems( ForsthoH'· 
gebildeter: »Eine Bewegung wie die liberale, die sich das anmaßende und täuschende 
Ziel einer Vergcisrigung der Politik setzte) die das politische Leben in eine endlose 
Diskussion aufzulösen strebte ( ... ), die die M:l.cht als roh, ungeistig, menschenun­
würdig diskreditierte. konnte niemals wirkliche Volksbewegung werden .. . . Das 
Aufkommen der proletarischen Bewegung ... ist das deutliche Kennzeichen des 
Volksverfalls .... Das bürgerliche Zeitaltenl'ird liquidiert, und es ist die Verheißung 
einer besseren Zukunft, daß es mit rücksichtsloser Emschlossenheit und dem Mut 
zur äußersten Konsequenz geschieht." 
Rechtsanwalt Prof. E. Noack, Präsident der Reichsrechtsanwaltskammer und auch 
heute noch zitierter Kommentator der RRAO von t936, beginnt seinen Au(satz über 
»Der freie Anwalt im Dritten Reieh,,'s mit dem Geld-Thema und wendet sich aber 
dann dazu, den Anwaltsberuf in einer -idealistischen Weltanschauung .. so zu defi­
nieren, daß das Band zu den Rechten des Mandanten aufgelöst ist. Am Beispiel des 
gegenüber dem Anwalt geständigen Verbrechers führt Noack aus: .Die ganze Frage 
(ob Niederlegungspflicht besteht, U. R.) ist erledigt, wenn man dem Standpunkt 
folgt) daß es überhaupt nur Interessen der Gesamtheit im nationalsozialistischen 
Staate gibt ... Es wird mir dann jeder zugeben, daß der Anwalr in diesem Falle, 
gerade weil er fremde. im Widerspruch zu den Belangen der Gesamtheit stehende 
Interessen niehr vertreten darf. niederlegen muß .... Freiheit im Wollen und Han­
deln ist begrenzt durch die übergeordneten LebeIlsrechte des Volkes .... Die Exi­
stenz (des Anwalts) U. R.) ist Dienst an der Deutschen Volksgemeinschaft, also alles 
ist nur Mittel zum Zweck, und der letzte Zweck ist immer Dienst am Volke ... und 
daher kann Recht nur das sein, was dem Volke djenr. und damit kann jeder Rechls­
wahrer nur am Rechtsdienst als Mittel zum Zweck gebunden sein.«,6 

~o Ocr Stunn<t •. a. O. 
II Ocr Sturm" Nr. " vom M~l '933, S. I. 

u Du Stürmer Nr. J vom J.n. '9JJ. S.6. 
1) Der Stürmer Nt. '9 "Om Mai '9)6 S. t-7 über die V~rh,ndluog gegen Heym",," ""gen Wcinbelrug. 
'4 Ocr loule ~IMI, '9H, S. 16 f. 
1j JW )6 , 1746 If. 
16 \Vie wenig mwchts tiberwund.n iSl, zeigt Schwinge, Riehler und S"ofv<rlCld'gu in den USA, DRIZ 76. 

)00 (J04); vg). auch Schwinge/Zimm,rl, W«cn<.$ch,u und konkret', Ordnungsdenken im SI",!rechl , 

t9J7· 
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b) Freiwillige Gleichschaltung deI' Anwaltschaft aus Sorge um das Einkommen 

Die Befreiung der Advokatur vom Staat durch die private Bezahlung zeigte sich mit 
Beginn der industriellen Revolution auch als Fessel in GeStalt materieller Sorgen. Die 
Zahl der Anwälte wuchs über die finanzkräftige Nachfrage hinaus. 
In der nachfolgenden Tabelle zeigt sich eine Zunahme der Anwaltschaft von '90S bis 
[933 um '46%. Gleichzeitig fiel das Verhältnis von Bevölkerung zu Rechrsanwälten 
um die Hälfre. 

Anwaltszahlen von 1905 bis 19JJ 

Jahr Anzahl der Einwohner Jahr Anzahl der Einwohner 
Anwälte pro Anwalt Anwälte pro Anwah 

'9°5 7 815 7'94 '921 11276 5397 
'907 8608 654 8 '92 ) 1.1 729 47c2 
'909 9 p8 63)' '925 '3578 4606 

'9" [081 7 5606 1927 '4963 4 17 J 

'913 112 37 5180 '929 11 S8[ 399° 
'9'1 '3 0l4 498 5 '93' '7 210 362 4 
'9'7 ' 2 393 5239 '93J '9 276 3374 
'9'9 '20)0 5397 

Wie wenig diese Zahlen etwas tiber die Grenz.en des Anwaltsberufs aussagten, hat 
Magnus'7 durch den Vergleich mit anderen Staaten wie USA, Frankreich und Italien 
gezeigt, wo eine drei- bis zehnfache Anzahl von Anwälten pro Einwohner exisliene. 
Gleichwohl war die nach, 870 aus staatlicher Bevormundung und Fürsorge entlas­
sene freie Advokarur auf diese Herausforderung nicht vorbereitet. Ihr Berufsbild 
war von der riduergleichen Ausbildung her über das prozeßorienrierre Gebühren­
system allzu stark verengt auf die forensische Tätigkeit. Eine Ausweitung der Bera­
tungs- und außergerichtlichen Gestalcungsfunktionen mit entsprechender Neuge­
staltung von Aus- und Fortbildung in die ökonomische und soziologische Disziplin 
hinein,>! eine neue auwalc\iche Preispolitik sowie eine Trennung von kollektiver 

ökonomischer Einkommenssicherung von der persönlich freien anwaltlichen Tätig­
keit als Alternative zum staatlich verordneten Gebührensystem,'9 die Einführung 
der Fachanwaltschaft lo oder weitergehende kollekrive VenrerungsmodelleP wurden 
nur von einer Minderheit ernsthaft ins Auge gefaßc. 
Die Mehrheit der Anwälre suchte eher nach Lösungen innerhalb des fremdbeslimm­
ten Rahmens und verfiel d:.abci zunehmend auf den Staatsschurz für die Anwalt­

schafe. '9" wird der numerus clausus noch einmal abgewehrtY Ab '945 zeichnet 
sich jedoch deurlich eine Richtungsänclerung ab. 

Unzählige der freien Advokatur hohnsprechende Vorschläge wurden gemacht, mit 
dem einzigen Ziel, die Zahl der Anwälte zu beschränken. Die Frontbewährung im 
ersten Weltkrieg sollte dabei ebenso wie Kinderlosigkeit, Geschlecht und Alter eine 
RoHe spielen.]] Die Forderung nach dem numerus clausus wurde auf der Abgeord-

'7 Magnu.<, Dk Rechts:U1waltschai., '9'9, Anh:.ng. 
t8 Vgl. .. ber Magnus, Die !lechosanwoJ,,,,h .. h, '9'9, S. ~4 {I. 
'9 So F.uch.wanger, Di. freien Berufe, '9U, S. 507 (.; vgl. luch A. FriedJa."der, Der Arbcit.<prei, beL den 

{r~lcn Brrulcn unter besoncl.,er Berilcksichligung deI deuLSchen Re<:hl"I1W~II.ch>it, '9H' 
!O Friedlaender, F.chmw~ll5ch,{t, JW p, 81. 
.I' Bendix nach Osrl." a. ~. 0., S .• 09. 
j> OsTler, "- a. O. S. 67; zum Meinung,.".nd berell> Bcnc..Jikl, Die Advokatur Unserer Zei" 4. Auf!. "", 

S. '7' ((. 
J3 Die Vorschl:.ge s",cl alle abgedruckt bei No~ck, RRAO, .. Aufl .• '9)7, S. 5~'o, 
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necenversammlung vom März 1930 zunachst für Referendare beschlossen. 1932 hieß 
es schließlich im AnwaltsbJau: .. Wenn nicht alles Läuscht, nähern wir uns mit riesi­
gen Schritten einer Zeit, in der keine Halbheiten mehr gelten . Denn die alIgegen­
wärtige Not ist nicht mir Halbheiten zu meistern. sondern eben nur mit extremen 
Mineln . ~H Am 4. )2. '932 beschloß die Abgeordnetenversammlung endgültig mit 
überwältigender Mehrheit zum ersten Mal in der Anwaltsgcschichte, einen totalen 
numerus clausus zu fordern. Der 19)1 gewählte DAV-PräsideOl Dix verlangte d~nn 
am 8. l . '9JJ von der neuen NS-Regicrung bei ihrem Jusrizminister Gürtner hierzu 
eine Notverordnung. 
DA V -Präsidiumsmitglied Jessen, der die Verhandlungen des DAV mit dem Verein 
der gemeinnützigen Rechtsauskunfcsste.llen über die Beteiligung der Anwälte an der 
öffentlichen Rcchtsberatung '930 zum Abschluß brachee, propagierte als neues 
Anwalcsbild den »Rechtsfriedensanwah., der srreitvermeidend die Armen beraten 
sollte)! Nach '9)) entwickelte er diese Ansätze weiter zur NS-Rechtsbelreuung ll \ 

in der der Anwalt zum staatlichen Befriedungs- und Repressionsinstrumem herab­
sank. Weitere Mittel zur Einkommensverbesserung sollte dann die Ausdehnung des 
Anwalrszwangs auf alle Gerichtszweige sowie die Einführung eines allgemeinen 
Rechtsberatungsmonopols sein. Alle diese Aufgaben mußte der Staat erfüllen , z.u 
dessen Kontrolle die freie Advokatur einstmals vom Bürgertum entwickelt worden 
war. 
Der NS-Sraar nahm dieses Angebot geme auf und fügte weitere Maßnahmen zur 
Verstaatlichung des Anwaltsberufes hinzu . 
Am 7.4. [933 erging das Gesetz, wonach Anwälte, die sich »im kommunistischen 
Sinne betätigt« harten sowie Anwälte jüdischer Abstammung von der Zulassung zu 
diesem Beruf ausgeschlossen waren.J!b 
Gleichzeitig wurden mit Ausnahme von "Frontkämpfern« für 1500 Anwälte aus 
politischen und rassischen Grunden die Zulassungen zurückgenommen. Am 
2.0.7· 19n wurde eine Altersgrenz.e für Anwälte eingeführt und »Maßnahmen gegen 
das Doppelverdienerrum« eingeführL J6 Ein Verbot der Syndici-Anwälte erfolgte 
jedoch nicht. Ab Ju[j [933 wurden praktisch auch keine Frauen mehr zum Anwalts­
beruf zugelassen. Im Dezember wurde dann die Zulassung zur Anwaltschaft ent­
sprechend den bC:lmcenrechtlichen Treuepfüchten ausgestattet. wonach ,.die Persön­
lichkeit des Antragstellers nach seinem bisherigen Verhalten .. . Gewähr für zuver­
lässige Berufsausübung ... « bieten sollte,l7 was nach Auffassung der Reichsfach­
gruppe Rechtsanwälte im Bund N:ltionalsozialistischer Delltscher Juristen eine 
Maßnahme gegen volks- und staatsfeindliches Verhalten war. Gleichfalls im Dezem­
ber setzte man den Anwaltszwang auf Streitwene über S0C> RM aucb vor den Amts­
gerichten fest, kürzte aber gleichzeitig die Armenrechtsgebühren um 5 %. 
Obwohl 1934 1)64 Anwälte neu zugelassen wurden. le was bei 55°0 Assessoren allein 
in Preußen nicht besonders vieJ war, sank die Zahl der Anwälte bis [935 auf [8 70. 
[936 traten dann das Rechtsberacungsmißbrauchsgesetz, das die mit Berufsverbot 
belegten Anwälce endgültig von jeder rechtlichen Tätigkeit ausschloß und den ver­

bliebenen .. deutschen« Anw~lren das Rechtsberatungsmonopol (bis heute) sicherte. 
ebenso in Kraft wie die neue Reichsrechtsanwahsordnung. die mir Auslcseprinzip, 

H Zilie" nach O'Jler, •. a. 0., S. Z I 5 f. 
II Jes""n. Rethuiürsorge und Anwahsc~ah .. D ie Recht ... u,kunf< '9)', S. )1 ff. 
H' J~sSfn, Die Rechtsbetreuung der deutSchen Anwaluch.fl, Oie Rcchuluskunfr. '9H, S. "s. 
H b RGB1. I, 188. 
)6 RGB!. I S12. 
J7 RGBJ. I HjS . 
)8 Akren des Reichs)ustizminislcriums im Bund«>rchiv Koblcm: R Hhp, $. 76. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-380 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 10:10:51. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-4-380


3 88 Parteiaufsicht und Führerpnnzip die Verstaatlichung des Anwaltsberufs weitgehend 

festschrieb. 
19) S waren sch ließlieh alle Anwälte jüdischer Abstamm ung mir Berufsverbot bel egt. 
nachdem sie vorher von der übrigen Anwaltschaft allmählich durch das Vertretungs­

verbot für »Arier«, durch die Zwangsauf1ösung von Bürogemeinsch.af!en mit "ari­

schen", Anwälten ab 1933 isoliert worden waren. Da die Reichsrechtsanwaltskam­

mer 3m 2 . 7. 1934 noch einmal das ehrengerichtlich festgelegte Verbot der Emgclt­
nahme für den Praxisverkauf aus standesrechtlichen Gründen bckräftigte,J9 war 

außerdem gewährleistet. daß die verblicbene Anwaltschaft sich an diesem brutalen 

Vorgehen entsprechend bereichern konnte. 

Alle diese Maßnahmen haben letztlich wirtschaftlich den »deutschen" Anwälten 

nichts genützt. Zwar wurde hierdurch die Zahl der Anwälte von 19276 im Jahre 

19.33 auf 14 Soc im Jahre 1939 rcduziert. 40 Das Durchschnittseinkommen stieg 
jedoch trotz wirtschaftlichem Aufschwung von 9490 RM im Jahre 193.3 nur auf 

10849 RM im Jahre 1936. Der Stand von 1929, wo ohne Berufsverbote und numerus 

c1ausus das Durchschnittseinkommen noch 18 310 RM betrug, ist nicht im entfern­
testen mehr erreicht worden. 

Ministerialrat Jonas vom Reichsjustizministerium schrieb Anfang Juni 193 s. daß 
»die Verdienstmäglichkeiten der Anwaltschaft . .. noch niemals so ungünstig gewe­

sen (seien) wie jetzt«. Dies sei weder »konjunkturbedingt . noch »vorübergehend" . 

Eine "Ankurbelung des juristischen Konsums« bme nicht infrage. "Muß man sich 

danach ~u{ das Zuzugsproblem beschränken ". ~' 

Die Anwälte haben sich in einzelnen Fällen gewehrt. wie L . B. die Brief- und Artikel­

Flut. die 19.35 zur Wiederaufhebung der Altersgrenze für den Zwangsruhestand 
führte sowie die Briefkampagne der Syndici-Anwälte. die effektiv ihren Ausschluß 

aus der Anwaltschafe vcrh.inderte, zeigt..~l In den entscheidenden Punkten waren sie 

jedoch kurzsichlige Kleingewerbetreibende, die die freie Advokatur für ein ver­

meintliches Linsengericht opferecn . Davon zeugen z. T. erschreckende Briefe von 

Anwälten. in denen dem Reichsjustizministerium vorgerechnet wird, wieviele jüdi­
sche Anwälte noch in der Stad I praktizierten und den »Deutschen« die Mandate 

wegnehmen.4 ) Der anwaltliehe Bourgeois hane den anwahlichen CiLOyen ~verkauft« 

und sich damit letztlich auf lange Sicht doch seiner eigenen wirlSchaftlichen Grund­
lage beraubt. 

Weit verheerender aber für die freie AdvokaLur war es, daß der Anwalt nunmehr 

freiberuf1ich Verdienender von staatlichen Gnaden war. Diejenigen, die dies akzep­

tiert hatten. konnten kaum Argumente gegen die nunmehr geforderte »Treue zu 

FiJhrer, Volk und Staat" zum ., Dienst am Recht".<4 vorbringen . 

39 H V Ziff. 6, der Richtlinien für den Anw.h .. beruf, Bundcslrchiv R 43 1lI15}4, S. 74-&1. 
40 VgJ. Rc; fntr, Institu,ionen de, {.,chi";,,bcn RechlS~ylt<'m" 'n d.". (Hg.). D" Recht d" UnrecllIm.a-

1C>, '981. S. 26. 
l' JOn1~, Zur No.l.gc der Anw,l15ch.f, - Slcllungn~hm(: m Noack - , lnlern" Papier des RJM R 121.5' 

BI. ,op Bundesarchiv. 
41 Briefe in den Akten des RJ M in Koblenz. 
43 Briefe in den Akten dC$ RJM im Bundesarchiv Koblcnz Von RA Hercher vom JO. 4· H (R 1l/16")}. RA 

NoacK .n Frcislcr vom JO. " . H (R u/16J), RA Dr. Birkholz (R llll5' BI. 60). 
44 So der Ti te laufsat7. dts Rci chsrcchts(übrc" RA R,cke zUr ncU<:n RRAO sowie 'zu m RBuMißG in J\\I 

'936, ' (f. 
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4. Die personelle AusroLlung der freien Advokatur - 2M Verfolgung jüdische., 
Anwälte in Deutschland 

Im Jahre 1933 waren nach den offiziellen Nazi-Statistiken von [9 500 im Deutschen 

Reich zugelassenen Anwälten 4394 Anwälte jüdischer Abstarnmung.' l 1935 waren es 
noch 255046 1937 nur noch 1753,47 und nach dem 13. R. [938 gab es keinen prakti­
zierenden jüdischen Rechtsanwah mehr in Deutschland. Im Bereich der Berliner 
Anwaltsbmmer waren 1933 60% der Anwälte jüdischer Abstammung, in Wien 

waren es 1938 sogar 80%. Der Ameil der Deutschen jüdischer Abstammung an der 

Gesamrbevölkerung in Deutschland lag damals unter J %, während er bei der 

Anwaltschaft 22% betrug. 
War dieser Anteil zu hoch und die deutsche Anwaltschaft ,jüdisch unterwandert<, 

wie es auch nicht der NSDAP nahestehende Konservative glaubten? Um dieser 
Ideologie entgegenzutreten, reicht es nicht, die Zahlen der Nationalsozialisten ein­

fach zu referieren oder gar darauf hinzuweisen, daß jüdische Anwälte auf jeden Fall 

in der Minderheit blieben.~8 Auch hier geht es zunächst um die Berichtigung einer 
falschen Fragestellung, die, stau nach der Bedeutung der jüdischen Anwälte für die 
Entwicklung der freien Advokatur und damit für die Demokratie in Deutschland zu 
fragen. sich in der Mitteilung der L:l.hlenverhältnisse sowie der Abstammung einzel­
ner Repräsentanten die NS-Eimeilung unbewußt unterschieben läßt. 

Dann wird der .deutsche. Anwalt heute, der sich für den Kampf für mehr Demo­
kratie und damit berufs politisch für die freie AdvokalUr entschlossen har, feststellen, 
daß er sich in die Tradiüon der jüdischen Advokaten in Deutschland zu stellen hat, 
die den Platz der Liberalität und des Fortschritts im Rechtssystem (keineswegs nur 
freiwillig) eingenommen hatten. 
In Preußen halle sich das feudale Religionsmonopol so ausgewirkt, daß man den 

SraatsdienSl vor den bürgerlichen Idealen vollkommen verschließen konnte. so daß 
den Juden erst 1840 de jure und ab 1860 :l.Uch de facro der Zugan.g zu öffentlichen 
Ämtern offen stand. Da der Anwaltsberuf bis 187& in Preußen als öffentliches Amt 
unter staatlicher Aufsicht organisiert w~r, waren jüdische Intellektuelle bis dahin fast 
vollständig von allen jurisrischen Berufen ausgeschlossen. Als bereits 1880 der 
öffentliche Dienst und insbesondere die Richterschaft für jüdische Deutsche wieder 

gesperrt wurde. blieb die Anwaltschaft für Juden das einzige jurisrische Betätigungs­
feld. Auf der anderen Seite hatten die Preußen könige gerade innerhalb der deutschen 
Advokaten immer wieder durch Berufsverbote, Verfolgungen und dr:I.Srische »Aus­
lese" eingewirkt, so daß von der Preußischen Anwalrschaft in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts keine Impulse für die freie Advokatur ausgingen. ~9 
Verdankten somit die jüdischen Deutschen ihre Zulassung zur Anwaltschaft einer 
politischen Liberalisierung, so mußten sie gerade von den preußisch-deutschen 
Anwälten um so mehr sich abheben, als diese in dem ständigen Auslese- und Dis­
ziplinierungsprozeß beruflich stark der feudalen Prokurawr angenähert waren und 
die Gedanken der freien Advokatur eher ins Exil der USA als nach Deutschland 
getragen hatten, 

45 1W 3}. 195 6. 
;6 JW )6, 56, . 
47 JW ~8, sn 
48 Vgl. xulcl~t Ostler. Rechts.UHviil'e in de' NS-Zcit, AnwBI. Sj , so 11., 5'; Heinrich, '00 J,hrc Rechlsan­

\v:UlSkammu Münchon, •. ,.0., S. 111, meint sogar, d~n Nuis wid.rspr~chen zu mussen. daß die 
Rech..,.mw,h<bmmem -unter judischem Einßuß ., gesunden hätten, weil in Munchcn nur 'l, des Vor­
standes ;ududlC Anwihc W:1rcn. 

49 Vgl. 7.um G~"z('n Wcißler, Geschieht" der Rechtsan ..... ,ltsch:Ut. $.467; huchtw."ger, , . •. 0, 
S. ,65 {(. 
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39° Es war somit ein historischer Glücksfall Hir das in der politischen Demokratie außer­
ordentlich rückständige Deutschland, daß gerade in den für die EnTWicklung des 
Rechtsstaates so wichtigen Anwa!tsberuf verstärkt jüdische Deutsche eintraten und 
die freie Advokatur unbeschwert von ihrer Preußischen Deformation mitentwickeln 
halfen. Bis heute hat allein Hugo Sinzheimer das Verdienst der jüdischen Juristen für 
den Liberalismus in Deutschland vom Exil her dokumentiert.!" 
Für die Anwaltschaft fehlt diese Geschichte der jüdischen Juristen noch, obwohl, 
wie hier nur angedeutet werden kann, sie zugleich die Geschichte der freien Advo­
katUr in Deutschland wäre. In ihrer kurzen Tätigkeit im Anwaltsberuf von, S60 bis 
'933 haben die Anwälte jüdischer Abstammung die Selbsrorganisation der Anwälte, 
das Standesrecht und die Publizistik wesentlich beherrscht. Adolf und Max Fried­
laender haben '907 den ersren und auch einzigen Kommentar zur Rechtsanwaltsord­
nung geschrieben und in drei weiteren Auflagen auf einen Stand gebracht, der es den 
Nazis bis 1935 rein technisch unmöglich machte, auf dieses »jüdische« Werk zu 
verzichten. Der ! 50-Seiten Kommentar von Noack aus dem Jahre J 934 hatte das 
umfassende Werk nicht ersetzen können. Mit seinem Gutachten zum Anwaltstag 
'9'{ hatte Friedlaender :luch den numerus claUSU5 abgewehrt.!"" 
Kommentare zur Anwaltsgebührenordnung und zum GerichtskostengescTz vervoll­
ständigten seine Bedeutung für die rechtliche Verfassung einer liberalen AnwalL­
schaft. 11 Von nicht geringerer Bedeurung war H:lchcnburg für die deutsche Anwalt­
schaft. Schon in seinem ersten Staatsexamen hatte er mit erstaunlichem Selbstbe­
wußtsein einem Prüfer, der Daten abfragte, entgegengehalten : "Ich bedaure, ich 
habe mein Studium nicht im Auswendiglernen von Gesetzesdatcn gesehen.«l' Tm 
Vorstand des badischen und dann des Deutschen Anwaltsvereins, als HGB-Kom­
mentalOr und vor allem als Herausgeber der Juristischen Wochenschrift und Verfas­
ser der »Juristischen Rundschau« in der Deutschen Juristenzeitungll war Hachen­
burg anwaltspolitisch prägend gewesen. Dies gilt nicht minder für Martin Drucker, 
der von '9.l4 bis zu seiner Ablösung durch Dix im Jahre 1931- Präsidenr des Deut­
schen Anwaltsvereins war und noch '93' unbeirrt von der gegenteiligen Mehrheits­
meinung im DAV, vor allem gegen Dix, erklärte, daß der numerus c\ausus "das 
unfehlbare Mittel zur gänzlichen Zersetzung des Anwaltsstandes~ werden müsse .!< 
Der Kampf gegen den numerus clausus ist ganz eindeutig eine Aufgabe der Anwälte 
jüdischer Abstammung gewesen, welche unterschiedliche politische Auffassungen 
sie auch haben mochten. Hachenburg,H Drucker,16 M. Friedlaender,!7 A. Friedlaen­
der,s' s. Feuchtwanger!? \lnd Magnus60 Standen vor allem den "deutschen « Anwälten 
gegenüber, die sich im DA V durchzusetzen vermochten und, 9)2 mit Dix als neuem 
,Präsident<;.n einer N.C.-Anwaltschaft, den Untergang der freien Advokatur zulie­
ßen. Die Liste der jüdischen Berichterstatter, Gutacbter und Referenten der Deur­
sehen Anwaltstage und der Themen macht ihre Bedeutung gerade für den Beruf und 

so Sinzhoimer, Jüdische Klassiker der Deutschen RechlSwissenschaf" !9S~ (Erstdruck "37 in Holland). 
so. M. Friedlaender, Gutach,en für don xx. DeulSchen Anw,j\juß., Btilagc Zur JW '9' I. 

SI Vgl . Ostkr, Die D~u=hen Rcchuanwälre, !SlJ-'97" S. 110. 

S' H.xhenburg, ubcnscrinncrungen eines RechcsJnwallS, '9'7, S. 48 . 
SJ Vel . Ostl" •.•. 0., S. 1)6. 

S4 Vgl. Ostler 1. 1.0., S. 114 Ir. 
55 Hachenhurg. Juristische Rundschau, in: DJZ '9, 5 " . 
j6 Druck .. , Ocr Weg der AnwaltschAft DJZ, )!, '57. 
57 M. Fricdlaendcr, Jusriuelorm und AnwaltmOl, LZ 18, 1009. 

58 A. Fri«ll.cnder, Numerus CI.usus, Be'r3.chtungen eines Verw>.ltungsjuristCII, Oie Justiz Bd. 1V. 
S. 9' {(. 

59 S. Feuch,wl!lger, Die Freien Beruft, '911, S. '47. 
60 Di. RechlSJnw.tllschail, '9'9. S. 2J der<. Die Norlagr der An",ol"c.h"fI, '9JO. 
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die Forrentwicklung des im feudal-bürgerlichen Deutschland umerenrwickelren 

Verf ah rensrechts deutlich.60
' 

Aber nicht nur im Berufsleben, sondern überall dort. wo es um die soziale Funktion 
der freien Advokatur ging, die feuchtwanger damit umschrieb, ~dem Recht gegen 

das Unrecht, dem Schwachen gegen den Starken beispringen~6', finden sich die 

jüdischen Advokaten. 
Der Strafprozeß ist geprägt von Strafverteidigern wie Paul Levi,61 Harry Litten und 

vor allem Max Alsberg, dessen Anerkennung weit über die deutschen Grenzen hin­
aus reichte und dessen Schriften und Anmerkungen zum Scrafprozeßrecht und zur 
Strafverteidigung das Rechtsleben dort prägte, wo es nicht von der rechts-konserva­
tiven Scrafrechrsprofessorenschaft beherrscht war.6) 

Im Arbeitsrecht haben Fraenkel, Sinzhcimer und Neumann in Zusammenarbeit mit 

den Gewerkschaften das liberale und soziale Gegengewicht zum »Arbeitsrechtskar­
relI " um Nipperdey, Hueck, Dien u. 3. . gebildct.°< 
Es waren aber nicht nur die Kernbereiche des Liberalen und sozialen Rechtsstaates, 
denen sich fast ausschließlich jüdische An~älte widmeten. Auch in der Methode 
gingen sie neue Wege, die bis heute nicht wieder erreicht wurden . 
So schrieb Sigbert Fcuchtwanger eine umfassende Soziologie der freien Advokarur,6! 
in der vom theoretischen Konzept der freien Advokatur her alle auch heute noch 

aktuellen Fragen der Anwaltschaft abgehandelt werden. Julius Magnus faßte zum 
»fünfzigjährigen Bestehen der freien Advokatur im Deutschen Relch ~ im Jahre 1929 
48 Länderberichte über das Berufsbild des Anwalts in der Welt zusammen und 
wählte damit die intemationale Rechtsvergleichung als Mittel zur Stützung der freien 
Advokatur. 
Fraenkels »Soziologie der Klassenjustiz«66 und Sinzheimers rechtssoziologisches 
Forschungswerk sind Klassiker rechtssoziologischer Arbeit in Deutschland gewor­

den. Hinzu kommt das praktisch politische Engagement der jüdischen Advokaten 
ecw:t im Republikanischen Richterbund, aus dem beispielhaft nur Namen wie 

Hirschberg, Rosenberg, Fraenkel, Sin2heimer und Loewenfeld erwähnt werden sol­
len . Vor allem aber in den Anwaltsvercincn und in den Kammern laten sich die 
jüdischen Anwälte besonders hervor. In München war mit den Anwälten B. Mayer, 
Scnülein, S. Feuchxwanger, C. Oesterreich und R. Held ein Drittel des Kammervor­
standes jüdischer Abstammung. In Berlin wurde die Mehrheit des Kammervorstan­
des von jüdischen Anwälten gebildet. Von 25 Vorstandsmitgliedern im Deutschen 
Anwaltsverein waren [I jüdischer Abstammung, darunter auch ihr Vizepräsiden! 
Heilberg, nachdem Drucker den DA V von '924-'932 geleitet harte.67 

60a I). DeUl5Cher An",.Jrsug 1896 Zivilprozeß: Levy ; HGB: Simon 
'<!. Deutscher Anwalutag 1899 JuriSlenausbildung: Goldscbmidt 
16. Deutscher Anwalutag '903 Dauer Zivllprozeß: Heilb.rg 
,S . Deutscher Anw •. hs .. g '90S Justizrdorm, nurn,",,,, dausus: Hachenburg, Fricdlaender 
Aulkrotdentl. Deuucher Anwlltstas 19°7 Jusuudorm: H.chcnburg 
19. Deuuch.r Anwaltsllg '909 Slf:uprozeß: Rosenth.l; Revisionsrecht: Heilberg 
~o. Deuucher Anwalutag '9" Vorbildung d ... RA : M'gJlus 
u. Deutscher Anwalt.ug '9') Relonn RAO: Friedl .. nd., 
Außerordenrl. Deutscher Anwalul.g '9I) Slrafprozeß; .NOI der AnwaJtsch~ft.: Hachenburg 

6! Die freien lkeufe, S. '~7 . 
61 Duu Kirchhcimcr, Poli,il che Ju stiz, 1965 S. )66 Aam. 51. 
6 J Zu Alsbtrg vgl. RieS<, Der M.nn In der schwarzen Robe. Dos Leben des Str:uven~idigcr< M~ Alsberg, 

1965· 
64 Vgl. Sinzheimcr, Arbciu'e<ht und Re-chtssoziologic, } Bd • .. 1976; Wahsne'. Das A,b<';tsrcchtskanell, KJ 

'974, )69 ' 
65 Die freien Berufe - im besonderen: Die Anwa11schah, 19" · 
66 In d", •. , Zur Soziologie der K.hssenjustiz und Aufs'tz< zur Verfa.ssungskrise. 1968 (1917); vgl. luch 

FraenkdJSinzhcimer, Die Justiz in der Weim..".r Zeit. Eine Chromk (Hg. von 111ilo R.unm) 1968. 
67 Ostler ••. •. 0 ., S. 1 )0. 
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392 Die große Lücke, die der Faschismus in die Anwaltschaft gerissen hat, zeigt sich auch 
in ihrer Geschichtsschreibung über die Entstehung der freien Advokatur im 19. Jahr­
hundert. Grundlegend ist immer noch die »Geschichte der RechrS3nwalcscha(t « des 
ständisch bornierten Amon Weißler aus dem Jahre 19°\. der in der öffentlichen 
Prokuratur das Vorbild des Demschen Anw~lrs erhoffte. 
Während die jüdischen Juristen, wie der Unterlitel bei Magnus6S bereits deutlich 
macht, sich bewußt waren, daß die zarte Pflanze der freien Advokatur in Deutsch­
land kaum eigene Geschichte aufzuweisen hane und im wesentlichen emigrieren 
mußte, geht (ür Wcißler die Geschichte der Rechtsanwaltschaft bis lIuf einen Befehl 

König Karls in einer Sage zurück. Alles, was in der Feudalzeit an Gericlusdicnern 
und Vorsprechern, an Prokuraroren und Fürsprechern erscheint, wird in die 
Geschichte der Anwaltschaft kritiklos eingeordnet. In diesem vie\litierten Buch, das 
im Gegensa.tz zu den einschlägigen Arbeiten jüdischer Anwälte /967 unver.inderr 
wiederaufgclegt wurde, finden wir auch bereits die Bemerkung über den schädlichen 
Einfluß der jüdischen Juristen in der Anwaltsehafr.6s• Der Deutsche Anwalt ist dem 
öffentlichen Interesse verpnichtct, den jüdischen Anwalt treibt sein (bei Weißler 
nicht näher bezeichneter) Charakter zum Verra.t am GemeinwohL Der Kompromiß 
zwischen "Statlts«-anwa!c und jüdischem Advokat ist der .deutsche Rechtsan­
walt,,69 

In dieser Tradition haben dann OlUch in der Weimarer Zeit eine Reihe von ~deutschen 

A.nwälten« ihre Auffassungen dargelegt. Richtig entfalten konnee sich diese deulSch­
tumelnde Tendenz. denen die großen Vorbilder der freien Advokatur in England, 
Frankreich und den USA ebenso unbekannr waren wie dic theoretischen Grundla­
gen des bürgerlichen Rechtsstaates, erst in der Naz.i-Zeir J o 
Mit den jüdischen Anwälten hat die freie Advokatur in Deucschland ihr Rückgrat 
verloren. Max Alsberg beende te 19B im Schweizer Exil sein Leben. Wie seine Frau 
berichtete, war für ihn d~s Leben nur als deutScher Str~fveneidiger denkbar. Deshalb 

schlug er auch die ihm vom französischen Ministerpräsidenren angebotene Professur 
an der Sorbonne aus. J ulius Magnus starb im Konzentrationslager Theresienstadt, 
Adolf Fricdlaender kam seiner Deportation im Jahre t942 dureh den Freitod zuvor. 

Harry Litten. seit 1933 in Konzentrationslagern gefangen gehalten, wurde 1938 LU 

Tode gefoltert. Hugo Sinzheimer, der sich nach dem Einmarsch der Deutschen in 

Amsterdam bis 1945 in einer Dachkammer verstecke hielt, starb noch im selben Jahr 
an Entkräftung. H:l.chenburg, Neumann und Fraenkel gingen ins Exil. Die Liste 
umfaßte mehr als 4\00 Namen, wenn ihre Geschichte geschrieben würde. 7' 

Mit den jüdischen Juristen starb und emigrierte auch die advokatorische Rechtswis­
senschaft und die Tradition der freien Advokatur. In der noch t9J3 angefertigten 
und im Ausland neu aufgelegten FestSchrift für Martin Drucker hatten sie noch 

einmal ein letztes Zeugnis ihrer Bedeutung für ein demokratisches Deutschland 

abgelegt. Damals ist ihre Stimme verstummt. Die verbliebenen ~deutschen« Rechts­

anwälte von Dix7' über Grimm7) bis Noack, Raeke und Droege, aber auch die 

68 Die RechlSVlw,]lSch.(" a. 3. 0 ., sojah re freie Advoka'ur in D~utschl.nd . 
68. Weiß]er, Ge,chich'e der Recht<.nw,ltsch,It, '967 (N.chdruck '9°1 ), S, 6Q) . 
69 Besonders deudich in WcißlcrlZdt~r, Die R~chlS>n",a1lschaft oUll Sche.idew~g, JW (', 474 H. u. 

56z (f. 
70 VgJ. z. B. die hi>torische Ableitung boi Neub.rt, Anw,ltsch.f, und Justi~vcrw>hung in Preußen in den 

lemen beiden J~hrhund cC[<:n , in: .""J.hre Ditnsl :lIn Rech" (Hg. Reidls)uslilmini"tr Gunn<"), ,,)6 
s. '91 H. 

7l Vgl. Goppinger, Der N.,ion,]soz;.Ji,mu, und die jGdi5Chen Juris .. n, 1,6) : Ostl",. a. J. 0.; Heinrich . 
• 00 Jahre Rech«anw3Iuk~mmcr .•.•. O . 

7' Vgl. das positive Unc·i l von O,tler über Dix in: Die Deutschen Rechtsanwälte .•. ,.0., $. 124. 

7J Dnu Kin:hh,·im~r, Poli, isc he Justi<, $. ,68 L 
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Unz~hl der stummen Angepaßten repräsencierren eine andere deutsche Tradition. 

die man damals als .deutsch". vorher als .vaterländisch" und fälschlich als dem 
Allgemeinwohl verpflichtet, auf die Prokuratoren der Preußenkonige zurückführte. 

Sie wurden nach 1945 verstärkt durch die Vielzahl chemaliger NS-Beamter. Richter 

und StaalSanwälre selb5t des Volksgerichtshofs. die von dem nunmehr freien Zugang 

zur Anwaltschaft profitieren konnten. Viele mögen sich geändert haben. Den Beitrag 

der jüdischen Advokaten zum Aufbau der freien Advokatur in Deutschland konnten 
sie jedenfalls nicht erseezen. 

Die in letzter Zcit wieder verstärkt in Erscheinung tretenden Bemühungen der 

Anwalrsvereine um die freie Advokatur insbesondere im Bereich der Strafverteidi­

gung sind fast 40 Jahre nach Kriegsende ein hoffnungsvolles Zeichen. Die Forschung 

zur Geschichte der freien Advokatur und ihrer Zerstörung in Deutschland kann 

dabei wichtige Hilfestellung geben, um positive Anknüpfungspunkte in der An­
waltstradirion zu geben und vergessene Fortschritte und Ausarbeitungen nutzen zu 

können . Dies setzt jedoch voraus. daß nichr die Geschichten deutscher Anwälre. 

sondern die Geschichte der freien Advokatur in Deutschland im Mittelpunkt der 

BelT~chtung steht, die, und soviel kann mit Sicherheir gesagt werden, eng mit der 

Geschichte der jüdischen Advokaten in Deutschland verknüpft ist. 

Suche zur Zusammenarbeit in meiner Kanzlei 

AnwaItskolIegin oder Kollegen 
Die Kanzlei befindet sich in Kleinstadt mit bäuerlichem Umland (nordwest­
liches M il!elfranken). Es handelt sich um Alleemeinpraxis mit Schwerpunkt 
im Zivilrecht. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Zusammenarbeit stelle ich mir folgendes vor: 

Zunächst Zusammenarbeit in Form freier Mitarbeit. Bei guter Entwicklung 
der Zusammenarbeit (persön1idl und in bezug auf den Umsatz) bin ich an 
Gründung einer Sozietät gegen entsprechende finanzielle Beteiligung inter­
essiert. 

Ocr derzeitige Umsatz ist für den Einstieg einer Kollegin bzw. eines Kollegen 
ausreichend, müßte jedoch nach und nach noch gesteigert werden. 

Der Grund, warum ich eine Sozietät anstrebe, liegt zum einen in der Ver­
minderung des Risikos (z. B. durch Krankheit oder anderweitig bedingten 
Ausfall), zum anderen darin, daß ich meine Arbeitszeit vcrringern möchte. 

Zuschriften unter Chiffre J<J/41284 an den Verlag. 
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